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DB Ausbau südlich Gummersbacher Straße 

Die CDU-Fraktion hat in der Sitzung am 09.03.2015 folgende Anfrage (AN/0429/2015) gestellt: 
 
 
„Die Deutsche Bahn plant im rechtsrheinischen Köln durch einen Ausbau des Eisenbahnknotens in 
Bereich der südlichen Gummersbacher Straße die Kapazitäten für den Fernverkehr zu erhöhen. 
Gleichzeitig soll eine bessere Trennung zwischen langsamen Nahverkehr und schnellem Fernverkehr 
zu weniger Behinderungen und Verzögerungen führen. 
 
Nach ursprünglicher Planung sollte mit dem Projekt schon im letzten Jahr begonnen werden. 
Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion mit der DB folgende Fragen zu klären: 
 
Wann ist mit dem konkreten Beginn des Planfeststellungsverfahrens zu rechnen? 
 
Wie sieht der Zeit-Maßnahmenplan aus? 
 
Haben sich durch den Wegfall des sog. "Schienenbonus" Änderungen bezüglich des vorgesehenen 
Lärmschutzes ergeben?“ 
 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Nach Auskunft der DB ProjektBau GmbH ist der Sachstand wie folgt: 

 
• Die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren mussten überarbeitetet werden. Die über-

arbeiteten Unterlagen sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr beim Eisenbahn-Bundesamt 
eingereicht werden. Für die Durchführung des Anhörungsverfahrens, d. h. die Beteiligung der 
Bürger, Behörden und Träger öffentlicher Belange, ist dann die Bezirksregierung Köln zustän-
dig.  

• Die DB geht davon aus, dass mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich erst ab 2020 
begonnen werden kann. Es bestehen Abhängigkeiten zu Vorhaben im Rhein-Main-Gebiet. 

• Das Vorhaben ist in drei Planfeststellungsabschnitte unterteilt (PFA 11, 12 und 13; 
s. beigefügten Übersichtsplan). Für die PFA 12 und 13 liegen bereits seit 1997 bzw. 1996 
Planfeststellungsbeschlüsse vor, für die Änderungen beantragt werden. Hier hat der „Schie-
nenbonus“ nach Auffassung der DB nach wie vor Bestand. Für den PFA 11 gilt hingegen die 
aktuelle Rechtslage (ohne Schienenbonus). 

 
 
gez. Höing 
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